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B E V O L L M Ä C H T I G U N G E N 
 
169. Ermächtigung zur Wahrnehmung studienrechtlicher Agenden "für den 
Studienpräses" 
 
Herr o. Univ.- Prof. Dr. Günter STEMBERGER wird ermächtigt, anstelle von Herrn ao. 
Univ.- Prof. Dr. Klaus DAVIDOWICZ als "Studienkommissionsvorsitzender" für die 
Studienrichtung Judaistik im Sinne der Ermächtigungsverordnung des Studienpräses vom 
29.01.2004 (publiziert im MBl. der Universität Wien, Studienjahr 2003/2004, 7. Stück, Nr. 
39) tätig zu werden. 
 
 
Herr Prof. Mag. Dr. Klaus POLLHEIMER wird ermächtigt, als 
"Studienkommissionsvorsitzender" für die Lehramtsstudien im Sinne der 
Ermächtigungsverordnung des Studienpräses vom 29.01.2004 (publiziert im MBl. der 
Universität Wien, Studienjahr 2003/2004, 7. Stück, Nr. 39) im Bereich "bescheidmäßige 
Erledigung von Anträgen auf Anerkennung gemäß § 78 UG 2002, in Zusammenhang mit der 
allgemeinen pädagogischen Ausbildung und der schulpraktischen Ausbildung, der 
pädagogischen wissenschaftlichen Berufsvorbildung und des Schulpraktikums für 
Lehramtsstudierende" tätig zu werden. 
 
 
Herr Ao. Univ.- Prof. Mag. Dr. Stefan SIMONEK wird ermächtigt, als Stellvertreter für 
Herrn Ao. Univ.- Prof. Dr. Alfred NOZSICSKA als "Studienkommissionsvorsitzender" für 
die Studienrichtung Slawistik im Sinne der Ermächtigungsverordnung des Studienpräses vom 
29.01.2004 (publiziert im MBl. der Universität Wien, Studienjahr 2003/2004, 7. Stück, Nr. 
39) tätig zu werden. 



  
Frau Univ.-Prof. Dr. Marion MEYER wird ermächtigt, als Stellvertreterin für Herrn Univ.-
Prof. Dr. Andreas SCHMIDT-COLINET als "Studienkommissionsvorsitzende" für die 
Studienrichtung Klassische Archäologie im Sinne der Ermächtigungsverordnung des 
Studienpräses vom 29.01.2004 (publiziert im MBl. der Universität Wien, Studienjahr 
2003/2004, 7. Stück, Nr. 39) tätig zu werden. 
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